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RS OGH 1955/2/2 3Ob46/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1955

Norm

ZPO §405 A

Rechtssatz

Keine Klagsüberschreitung, sondern Richtigstellung der unrichtigen Bezeichnung des Unternehmens, wenn Kläger

Rechnungslegung begehrt und der Meinung ist, daß das Unternehmen vom Beklagten unter seiner protokollierten

Firma betrieben wird, während es tatsächlich unter einer anderen Bezeichnung betrieben wird.
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